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Haushaltsstelle / Gruppierung 
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Zuwendungsrecht gem. §§ 23, 44 LHO NRW 

Å Zuwendungen i. S. d. Landeshaushaltsordnung LHO (Definition) und 

haushaltsmäßige Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen 

 

Å Antragsverfahren 

 

Å Bewilligungsverfahren 

 

Å Auszahlungsverfahren 

 

Å Verwendungsnachweisverfahren 

 

Å Aufhebung des Zuwendungsbescheides/Rückforderung der Zuwendung 
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Zuwendungsbegriff nach § 23 LHO  

Å Leistungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung (Rechtsperson 

maßgeblich)  

 

Å zur Erfüllung bestimmter Zwecke 

 

Å bei Vorlage eines erheblichen Landesinteresses (Ein Teil des öffentlichen 

Interesses ist schon als gegeben anzusehen, wenn ein Ansatz im Haushalt 

vorhanden ist),  

 

Å das sonst nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann 

(Subsidiaritätsprinzip, Förderquote, Zuwendungshöhe)  
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Zuwendungsarten 

1. Projektförderung  

 Zuwendung zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers ZE für  

 einzeln abgegrenzte Vorhaben. 

  

2. Institutionelle Förderung  

 Zuwendung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht 

abgegrenzten Teiles der Ausgaben des Zuwendungsempfängers.  

 

 Weitere Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen und deren 

zweckentsprechende Verwendung werden in § 44 LHO und den 

zugehörigen Verwaltungsvorschriften VV geregelt.  
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Antragsverfahren 

Das den VVG beigefügte Grundmuster 1 (Antrag) ist verbindlich für den  

gemeindlichen (kommunalen) Bereich und gilt sinngemäß auch für den  

außergemeindlichen Bereich. 

 

Prüfgrundlagen: 

- Förderrichtlinien 

- Einzelerlasse 

- VV zu § 44 LHO 

 

Prüfverfahren: 

1. Formelle Prüfung (sachlich, örtlich, instanziell) 

2. Materielle Prüfung (verwaltungsmäßig, baufachlich bei Baumaßnahmen)  
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Finanzierungsarten nach § 44 LHO 

1. Teilfinanzierung (Grundsatz)   

ï Anteilfinanzierung 

ï Bestimmter v.H.-Satz oder Anteil der zuwendungsfähigen 

Ausgaben mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag 

ï Fehlbedarfsfinanzierung    (ĂRestbetragsfinanzierungñ) 

ï Festbetragsfinanzierung  
 

2. Vollfinanzierung (Ausnahme) 
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Bemessungsgrundlagen der Zuwendungen 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben können auf Grundlage von festen Beträgen 

bemessen werden, d.h., die Ausgaben müssen insoweit nicht im Einzelnen 

nachgewiesen werden. 

 

Zuwendungsförderung nur auf der Grundlage der voraussichtlichen Ausgaben 

(Ausgabenbasis) des Antragstellers/Zuwendungsempfängers. 

 

Somit dürfen vom Grundsatz her keine Gemeinkosten gefördert werden 

(z. B. Mietkosten, Personalkosten, Hilfs- und Betriebsstoffkosten,Energiekosten, 

Werkzeugkosten, Abschreibungen einschl. Instandhaltungs- und  

Reparaturkosten sowie kalkulatorische Zinsen). 
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Eigenleistungen/Eigenanteil  

Bare Eigenleistungen 

Å Barmittel 

Å Darlehn 

Å Spenden (wenn dem ZE ein aus eigenen Mitteln zu erbringender Eigenanteil 

in Höhe von 10 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben verbleibt). 

 

Bürgerschaftliches Engagement 

Freiwillige, unentgeltliche Arbeiten können als fiktive Ausgaben berücksichtigt 

werden, jedoch darf die Zuwendung die Summe der Ist-Ausgaben nicht  

übersteigen. 
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Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns 

Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchung, Grunderwerb  

und Herrichten des Grundstücks nicht als Beginn des Vorhabens. 

 

Antragsprüfung schließt mit dem Antragsprüfvermerk ab: 

- Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung 

- Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben 

- Wahl der Finanzierungsart 

- Sicherung der Gesamtfinanzierung 
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Bewilligungsverfahren  

Schriftlicher Zuwendungsbescheid erst möglich wenn: 

 

- Haushaltsmittel an die Bewilligungsbehörde zugeteilt sind, 

 

- Ein schriftlicher Antrag vorliegt, der prüffähig und vollständig ist, 

 

- Ein Antragsprüfvermerk gefertigt ist, 

 

- Eine ĂMittelkontroll-Listeñ angelegt wurde und 

 

-    Die bereitgestellten Mittel in der HÜL-A und/oder HÜL-VE gebunden wurden. 



Zuwendungsbescheid (Inhalt 1) 

Hauptregelungen 

- Absender und Adressat 

- Art und Höhe der Zuwendung 

- Zuwendungszweck mit Zweckbindungsdauer 

- Finanzierungsart und Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben 

- Bewilligungszeitraum 

- Durchführungszeitraum  

Nebenbestimmungen 

Außergemeindlich - ANBest-P mit ANBest-Bau     

Gemeindlich - ANBest-G 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gem. VV zu § 44 LHO zwingend vorgeschrieben 



Zuwendungsbescheid (Inhalt 2) 

Bewilligungszeitraum: 

Zeitraum, in dem die die Zuwendung ausgezahlt werden kann.  

Bindungswirkungen für Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger. 

 

Durchführungszeitraum: 

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung bindet der  

Bewilligungszeitraum den Zuwendungsempfänger nicht, das Projekt auch  

vollständig innerhalb dieses Zeitraumes durchzuführen. Dies wird nun durch  

den Durchführungszeitraum (als Auflage) sichergestellt. Bewilligungs- und  

Durchführungszeitraum können deckungsgleich sein.  



Auszahlungsverfahren  

Die Mittelanforderung muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfes  

erforderlichen Angaben enthalten È möglichst Mustervordruck  

verwenden. 

 

Nichtbeachtung der Zwei-Monats-Frist mit der Folge einer möglichen  

Verzinsung!  



Verwendungsnachweis  

Termin: 

innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszweckes, 

spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum  

folgenden Monats 

 

Form: 

- Sachbericht und 

- zahlenmäßigen Nachweis mit zeitlich geordneter Darstellung der Einnahmen 

  und Ausgaben 

- Bei Eingang der Nachweise - unverzügliche - Prüfung, ob die Zuwendung  

  zweckentsprechend verwendet worden ist 



Aufhebungsverfahren  

Grundlagen (Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG NRW) 

§ 48 VwVfG    Rücknahme eines rechtswidrigen Zuwendungsbescheides 

§ 49 VwVfG    Widerruf eines rechtmäßigen Zuwendungsbescheides 

§ 49a VwVfG  Unwirksamkeit eines Zuwendungsbescheides  

 

Folgen 

Vollständige oder teilweise Rücknahme/Widerruf des Zuwendungs- 

bescheides mit Wirkung für die Vergangenheit/Zukunft und ggf.  

Aufforderung zur Erstattung der Zuwendung. 
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Förderprogramme   (Bewilligungsbehörde: Bezirksregierung) 

ÅAktionsprogramm zur naturnahen Entwicklung der Gewässer  

2. Ordnung  Ăund sonstiger Gewªsserñ (2002-2011) 

Å Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für 

Maßnahmen des Wasserbaus (2009-2014) 

ÅGemeinschaftsaufgabe zur ĂVerbesserung der Agrarstruktur 

und des K¿stenschutzesñ 

ÅÖkologieprogramm Emscher ï Lippe 

ÅEuropäischer Fonds für regionale Entwicklung Ziel 2 

http://www.flussgebiete.nrw.de 



Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung - Münster, 29.09.2011 
24 

 
http://www2.hydrotec.de/wrrl-nrw/ 
wiki/images/4/46/Foerderfibel.pdf 



http://www.nrwbank.de/de/f

oerderlotse/produktsuche/i

ndex.html 
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Gemeinsame Zuwendungsvoraussetzungen 

ÅVerwaltungsvorschriften zu § 44 LHO 

ÅZuwendungsempfänger: Gemeinden, 

Gemeindeverbände, Wasserverbände 

Åggf. Zulassung durch wasserrechtliches Verfahren 

ÅErsatzgelder als Eigenmittel einsetzbar (Erl. 1999) 

ÅMaÇnahme entspricht den Anforderungen der Ăblauen 

Richtlinieñ / ĂHandbuch Querbauwerkeñ 

 



http://wiki.flussgebiete.nrw.de/index.php/Rechtsgrundlagen 
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Maßnahmen des Wasserbaus 

ÅFörderung mit Landesmitteln 

Å Planungen, Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur 
ökologischen Verbesserung der Gewässer, Grunderwerb , 
kapitalisierte Nutzungsausfallentschädigung  

Å Höhe der Zuwendungen beträgt 40 % bis 80 % der 
zuwendungsfähigen Gesamtkosten (Bagatellgrenze: 2.000 ú 
außergemeindlich bzw. 12.500 ú bei Gemeinden) 

ÅRichtlinie sieht auch juristische Personen des Privatrechts 
(Verein, GmbH, AG, Genossenschaft) als 
Zuwendungsempfänger vor 

  



http://www.bezirksregierung-muenster.de/startseite/abteilungen/abteilung5/ 

Dez_54_Wasserwirtschaft_einschl_anlagenbezogener_Umweltschutz/steckbriefe/ 

steckbrief_wasserbau/index.html 

Richtliniendownload 
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Aktionsprogramm zur naturnahen Entwicklung der 

Gewässer 2. Ordnung Ăund sonstiger Gewªsserñ 

Å Förderung mit Mitteln aus der Abwasserabgabe zum Erhalt und zur 

Verbesserung der Gewässergüte  

Å Konzepte zur naturnahen Entwicklung und sich daraus ergebende 

Maßnahmen, Grunderwerb, kapitalisierte 

Nutzungsausfallentschädigung 

Å Voraussetzung ist ein Konzept zur naturnahen Entwicklung 

Å Durchführung von Maßnahmen mit eigenem Personal und 

Maschineneinsatz ist voll zuwendungsfähig 

Å Höhe der Zuwendungen beträgt 40 % bis 80 % der 

zuwendungsfähigen Gesamtkosten (Bagatellgrenze: 12.800 ú) 
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Alternative Bereitstellung des Eigenanteils und 

Eigenleistungen bei investiven Maßnahmen 
Å Einsatz von Ersatzgeldern ï Ökopunkte 
 ĂAnleitung f¿r die Bewertung von KompensationsmaÇnahmen an FlieÇgewªssern und in Auenñ, 2009 

 Handlungsanleitung bei punktuellen Misch- und Niederschlagswassereinleitungen für die Ermittlung 
gewässerstruktureller Maßnahmen, 2009 

Å Zweckgebundene Spenden können den Eigenanteil mit 10 % ersetzen (bei 
HSK-Kommunen [mit 90 %-Förderung]: komplett!  

Å Bürgerschaftliches Engagement in Form von unentgeltlichen Arbeiten kann 
als fiktive Ausgabe einbezogen werden (Aktionsprogramm-Richtlinie) 

Å Planung, Bauüberwachung, -leitung bis zu 70 % des HOAI-Leistungsbildes 
bzw: der HOAI-Stundensätze als zuwendungsfähig (Wasserbau-Richtlinie) 

Å Baumaßnahmen in Eigenregie sind voll zuwendungsfähig 
(Aktionsprogramm-Richtlinie) 

Å Maßnahmen zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt, die 
projektbezogen verwandt werden. 
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Planungskosten 

ÅPlanungen größeren Umfangs und/oder mit 

überregionalem Charakter können auch ohne 

Maßnahmenumsetzung gefördert  werden ï 

Voraussetzung ist die Zustimmung des MKULNV. 

 

Å(Vor)planungen des Zuwendungsempfängers werden 

zusammen mit der Maßnahmendurchführung gefördert. 
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Unterhaltungsmaßnahmen 

ÅFörderfähig sind Unterhaltungsmaßnahmen zur ökologischen 

Fließgewässerentwicklung, die zur Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele beitragen. 

 

ÅUnterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung des 

ordnungsgemäßen Abflusses sollen nur bei Erfordernis und     

in naturgerechter Form durchgeführt werden. 


